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Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren   

OBERNHOF-WEINÄHR 
Az.: 81159 - HA. 2.4  

                                                       
Wahl des Teilnehmervorstandes  

 
In der Teilnehmerversammlung am  09.04.2013  im Dorfgemeinschaftshaus in 
Obernhof wurde der geschäftsführende Vorstand der Teilnehmergemeinschaft 
Obernhof-Weinähr mit folgendem Ergebnis gewählt: 
 
1.  Ordentliche Vorstandsmitglieder  
 
• Reinhard Seibel     Hinterwiesen 28     56379 Weinähr  
• Hans Christian Hahn     Hauptstraße 36a   56379 Obernhof 
• Norbert Massengeil-Beck   Borngasse 5a   56379 Obernhof 
 
2. Stellvertretende Vorstandsmitglieder  
 

• Mathias Schliemann   Hauptstraße 33       56379 Weinähr 
• Uwe Haxel   Arnsteiner Straße 1-2  56379 Obernhof 
• Helge Ehmann   Hauptstraße 8   56379 Obernhof 
 
In der sich anschließenden 1. Sitzung des Vorstandes wurde Herr Norbert 
Massengeil-Beck zum Vorsitzenden und Herr Reinhard Seibel zum stellvertretenden 
Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. 
 
Der Vorsitzende führt die Vorstandsbeschlüsse aus und vertritt die 
Teilnehmergemeinschaft gerichtlich und außergerichtlich. 
 
Als Ansprechpartner beim DLR in Montabaur stehen fo lgende Mitarbeiter zur 
Verfügung :  
 
• Herr Christoph Platen als Verfahrensleiter  ( 02602 / 9228-601 ) 
• Herr Lutz Ströder (02602/9228-714) als Sachgebietsleiter Planung und 

Vermessung für katastertechnische und planerische Angelegenheiten 
• Herr Helmar Kraft (02602/9228-614) als Sachgebietsleiter Verwaltung  für 

rechtliche, eigentumsbezogene und grundbuchliche Angelegenheiten. 
 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Westerwald-Osteifel 
56410 Montabaur 
 

Im Auftrag: 
 
( Helmar Kraft ) 
 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. Die 
Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen. 
 


